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Aktuelle Entscheidungen des BGH vom 25.07.2019, Az. I ZB 82/18 und 

vom 19.09.2019, Az. I ZR 64/18 

 

 

In zwei von uns bearbeiteten Verfahren hat der BGH jüngst zwei Entscheidungen 

verkündet, welche bisher unveröffentlicht sind. 

 

Namentlich hat der BGH mit Beschluss vom 25.07.2019, Az. I ZB 82/18, auf unsere 

Rechtsbeschwerde zu folgenden Rechtsfragen / mit folgenden Leitsätzen Stellung 

genommen: 

 

a) Die Vorschrift des Art. 31 Abs. 2 CMR, die eine Rechtshängigkeitssperre und die 

Einrede der Rechtskraft für gleiche Streitgegenstände in Verfahren wegen 

derselben Sache zwischen denselben Parteien begründet, regelt nicht die 

Voraussetzungen, unter denen ein Rechtsstreit im Hinblick auf ein anderes 

Verfahren ausgesetzt werden kann. Wenn das zuerst anhängig gemachte Verfahren 

noch nicht beendet und die Frage der späteren Vollstreckbarkeit der darin zu 

treffenden Entscheidung deshalb noch nicht geklärt ist, kommt – wenn Verfahren 

vor Gerichten zweier Mitgliedstaaten der Europäischen Union anhängig sind – statt 

einer Abweisung der Klage als unzulässig eine Aussetzung in entsprechender 

Anwendung von Art. 29 Abs. 1 Brüssel-la-VO in Betracht.  

 

b) Um eine neue Klage wegen „derselben Sache“ im Sinne von Art. 31 Abs. 2 Satz 1 

CMR handelt es sich auch dann, wenn es sich bei dem anhängigen Verfahren um 

eine negative Feststellungsklage und bei dem neuen Verfahren um eine 

Leistungsklage handelt und beide Verfahren vor Gerichten verschiedener 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union anhängig sind (Aufgabe BGH, UrteiI vom 

20. November 2003 – 1 ZR 294/02, BGHZ 157, 66). 

 

c) Da die gegenüber der Brüssel-la-VO grundsätzlich vorrangige CMR keine 

Regelung zur Aussetzung eines Verfahrens wegen Sachzusammenhangs mit einem 

anderen Verfahren enthält, kann im Anwendungsbereich der Brüssel-la-VO insoweit 

Art. 30 Brüssel-la-VO angewandt werden. 
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d) Im Verfahren der Beschwerde gegen eine Aussetzungsentscheidung, die im 

Ermessen des erstinstanzlichen Gerichts liegt, darf das Beschwerdegericht bei 

Vorliegen von Ermessensfehlern die erstinstanzliche Aussetzungsentscheidung 

lediglich aufheben; es ist nicht befugt, sein Ermessen an die Stelle des dem 

Erstgericht eingeräumten Ermessens zu setzen. Ein Ermessensfehler liegt auch vor, 

wenn das erstinstanzliche Gericht sein Ermessen nicht ausgeübt hat. 

 

BGH, Beschluss vom 25. Juli 2019, Az. I ZB 82/18 

 

Und auf unsere Revision im Urteil vom 19.09.2019, Az. I ZR 64/18 zu folgenden 

Rechtsfragen / mit folgenden Leitsätzen: 

 

a) Ein Verspätungsschaden im Sinne des Art. 23 Abs. 5 CMR, der mit einem 

außerdem entstehenden Güterschaden im Sinne von Art. 23 Abs. 1 CMR zu-

sammentrifft, ohne dass zwischen beiden Schäden ein kausaler Zusammenhang 

besteht, ist kumulativ neben dem Anspruch auf Schadensersatz wegen der 

Beschädigung oder des Verlusts des Transportgutes ersatzfähig. 

 

b) Der Schuldner einer Forderung, hinsichtlich deren Gesamtgläubigerschaft 

gemäß § 428 BGB besteht, kann grundsätzlich auch mit einer Gegenforderung 

aufrechnen, die ihm nur gegenüber einem oder einzelnen der Gesamtgläubiger 

zusteht. An der dabei erforderlichen Gleichartigkeit der Forderung der 

Gesamtgläubiger und der ihr gegenüberstehenden Forderung des Schuldners 

gegen einen der Gesamtgläubiger fehlt es allerdings, wenn der Gläubiger, gegen 

den sich die Gegenforderung des Schuldners richtet, Leistung entweder an sich 

selbst oder an einen Dritten verlangen kann und er das ihm insoweit zustehende 

Wahlrecht gemäß§ 263 Abs. 1 BGB noch nicht ausgeübt hat. 

 

c) Im Anwendungsbereich der CMR besteht, soweit nach Art. 13 Abs. 1 Satz 2 CMR 

für die in Art. 17 CMR bestimmten Ansprüche wegen Verlust, Beschädigung und 

Überschreitung der Lieferfrist neben dem Absender auch der Empfänger 

anspruchsberechtigt ist, in deren Verhältnis zum Frachtführer eine 

Gesamtgläubigerschaft, wobei der Absender dabei Leistung wahlweise an sich 

selbst oder an den Empfänger verlangen kann. 

 

BGH, Urteil vom 19.09.2019, Az. I ZR 64/18 

 

Die vorgenannten Entscheidungen sind über unsere Internet-Seite für Sie abrufbar 

(http://www.grimme-partner.com/referenzentscheidungen/) 

 

 

  

http://www.grimme-partner.com/wp-content/uploads/2013/04/20191028092658.pdf
http://www.grimme-partner.com/wp-content/uploads/2019/10/20191002151334.pdf
http://www.grimme-partner.com/referenzentscheidungen/
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